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Geschäfts- und Beitragsordnung 

des Vereins 
„Dorfgemeinschaft Wietstock“ 

 

 
 
 

§ 1 

Erlass, Änderung, Aufhebung und Bekanntmachung 
dieser Geschäfts- und Beitragsordnung 

(1) Diese Geschäfts- und Beitragsordnung kann durch den Vorstand jederzeit 
geändert oder aufgehoben werden. Eine Beteiligung anderer Vereinsorgane ist 
weder vorgesehen noch erforderlich. 

(2) Die einfache Mehrheit aller satzungsgemäß berufenen Vorstandsmitglieder nach 
§9 der Vereinssatzung ist für die Beschlussfassung erforderlich. Stimm-
enthaltungen werden als Nein-Stimmen gewertet. Nicht anwesende 
Vorstandsmitglieder können binnen 7 Werktagen nach der Vorstandssitzung ihre 
Stimme schriftlich abgeben. 

(3) Die Ordnung ist wirksam, sobald Sie allen Vereinsmitgliedern bekannt gegeben 
worden ist. 

 

§ 2 

Mitgliedschaft 

(1) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die 
Dauer seiner Mitgliedschaft verpflichtet am Lastschrift- oder 
Dauerauftragsverfahren teilzunehmen, oder die Mitgliedsbeiträge in bar zu 
entrichten. Das hat das Mitglied in der Eintrittserklärung rechtsverbindlich zu 
erklären. Laufende Änderungen der Bankverbindung sind dem Verein 
mitzuteilen. Für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos muss gesorgt 
werden. 
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(2) Stimmberechtigt sind Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. Mit der 
Zustimmung zum Vereinsbeitritt erklären die gesetzlichen Vertreter 
(Sorgeberechtigten) minderjähriger Mitglieder sich damit einverstanden, dass das 
minderjährige Mitglied ab dem vollendeten 16. Lebensjahr sein Stimmrecht 
selbstständig – ohne Zustimmung der Sorgeberechtigten – ausüben darf.  

Dieses Einverständnis können die Sorgeberechtigten durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand bis zum Beginn der jeweiligen Mitgliederversammlung 
widerrufen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn nur ein 
Sorgeberechtigter vorhanden ist. 

 

§ 3 

Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen.   
Über die Höhe und Fälligkeit der jeweiligen Beiträge, Gebühren und Umlagen 
entscheidet die Mitgliederversammlung auf Antrag.  
Der einfache Mitgliedbeitrag beträgt 24 EUR/ Jahr und Mitglied. Mitglieder bis 
18 Jahren sind von der Beitragszahlung befreit. 

(2) Gebühren können erhoben werden für die Finanzierung besonderer Angebote des 
Vereins, die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen Leistungen des Vereins 
hinausgehen. 

(3) Umlagen können jährlich maximal bis zum dreifachen des 
Jahresmitgliedsbeitrages erhoben werden bei einem besonderen Finanzbedarf des 
Vereins, der nicht mit den allgemeinen Etatmitteln des Vereins gedeckt werden 
kann, insbesondere für die Finanzierung von Baumaßnahmen und Projekten. 

(4) Darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung die Erbringung von 
Dienstpflichten und deren Ablösung im Falle der Nichterbringung beschließen. 

(5) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im Bankeinzugsverfahren 
mittels Lastschrift eingezogen oder vom Mitglied per Dauerauftrag überwiesen. 

(6) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, der Gebühren und 
Umlagen Sorge zu tragen. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen sind an den 
Verein zur Zahlung spätestens fällig am 1.3. eines laufenden Jahres und müssen 
bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. Ist der 
Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich das 
Mitglied mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. Der ausstehende Beitrag 
wird dann mit 8% Zinsen auf die Beitragsforderung für jedes Jahr des Verzuges 
verzinst. Auf Antrag eines Mitglieds kann der Vorstand Ratenzahlung sowie 
Stundung der Zahlung beschließen. 
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(7) Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und / oder Stundung der Beitragsschuld 
besteht nicht. Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des 
Beitrages/ der Gebühren/ der Umlage keine Deckung auf, so haftet das Mitglied 
dem Verein gegenüber für sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung 
sowie evtl. Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass 
ein bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht 
mitgeteilt hat. 

 
§ 4 

Aufgabenverteilung im Vorstand (Kernaufgaben) 

Die Vorstandsmitglieder gem. § 9 Abs. 1 der Vereinssatzung sind gesetzliche Vertreter 
des Vereins mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Die Kernaufgaben der 
Vorstandsmitglieder werden wie folgt festgelegt: 

(1) Vorsitzender 

Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr gegenüber natürlichen und juristischen 
Personen, öffentlichen und privaten Stellen, Überwachung der Aufgabenerfüllung 
der Mitglieder des Vorstandes und weiterer Gremien, Steuerung der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

(2) erster stellvertretender Vorsitzender 

allgemeiner Vertreter des Vorsitzenden, Prüfung rechtlich und steuerlich 
erheblicher Sachverhalte, Optimierung der Vereinstätigkeit im Bereich 
Vertragsmanagement, Erledigung aller Verwaltungsaufgaben des Vereins 

(3) zweiter stellvertretender Vorsitzender 

allgemeiner Vertreter des Vorsitzenden, Schrift- und Protokollführung in den 
Gremiensitzungen, Betreuung der Homepage und anderen Auftritten des Vereins 
in sozialen Medien. 

(4) Kassenwart 

Erledigung sämtlicher steuerlicher, sozialversicherungsrechtlicher und weiterer 
rechtlicher Pflichten im Bereich Finanzen, Buchführung, Finanzbuchhaltung, 
Erstellung und Abgabe von Steuererklärungen, Meldungen zur 
Sozialversicherung 

Der Vorstand bleibt trotz der in § 4 genannten Aufgabenverteilung für alle 
Entscheidungen verantwortlich. 

Das im §9 der Satzung unter Punkt (2) genannte Vieraugenprinzip bei der Vorstandsarbeit 
gilt nicht bei der Abwicklung von Zahlungsgeschäften bei der Bank – speziell beim 
Onlinebanking. Diese können von einem Mitglied des Vorstandes durchgeführt werden 
– in erster Linie vom ernannten Kassenwart oder in dessen Abwesenheit/Verhinderung 
von einem anderen Vorstandsmitglied unter textlichem Nachweis der Durchführung. 
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§ 5 

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
von einem seiner Stellvertreter, bei deren Verhinderung von einem vom Vorstand 
bestimmten Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt 
die Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der 
Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in der Satzung nichts anderes 
bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter allein den Gang der 
Verhandlungen in der Mitgliederversammlung sowie Art und Weise der 
Abstimmung bei Wahlen und Sachanträgen. Seine Entscheidungen sind 
unanfechtbar. Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Wahlausschuss, bestehend aus drei 
Personen.  

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3) Stimmrechtsübertragungen sind nur in folgenden Fällen möglich: 

• Eltern für Kinder 

• im Falle schwerer Erkrankungen (die den Sinneszustand nicht 
beeinflussen) 

• längere Abwesenheiten 

(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder inkl. Stimmrechtsübertragungen gefasst. Es gelten 
die weiteren Regelungen der Satzung aus §10 Abs. 4ff. 

(5) Eine BLOCKWAHL des Vorstandes oder mehrerer gleichartig zu besetzender 
Ämter ist nur zulässig, wenn die Mitgliederversammlung dies vor dem Wahlgang 
e i n s t i m m i g beschließt. Bei der dann nachfolgenden BLOCKWAHL darf es 
keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen geben.  

(6) Die Mitglieder können bis 1 Woche vor Versammlungstermin Anträge zur 
Mitgliederversammlung stellen. Ein Antrag ist schriftlich zu stellen und muss 
einen Antragstext mit ausführbarem Inhalt haben. Der Antrag ist spätestens in der 
Mitgliederversammlung vom Antragsteller zu begründen. Der Vorstand prüft die 
Zulässigkeit des Antrages und setzt diesen auf die Tagesordnung zur 
Mitgliederversammlung und teilt den Antrag mit der Einladung in vollem 
Wortlaut mit. Bei der Abstimmung über einen Antrag ist über den 
weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. Welcher der weitestgehende Antrag 
ist, bestimmt der Versammlungsleiter. Bei Zweifeln hierüber entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit darüber, welcher Antrag von 
mehreren Anträgen der weitestgehende Antrag ist. Dringlichkeitsanträge sind 
unzulässig.  
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(7) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem 
Protokollführer zu unterschreiben. 

Es muss enthalten: 

• Ort und Zeit der Versammlung 

• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

• Zahl der erschienenen Mitglieder 

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 
Beschlussfähigkeit 

• die Tagesordnung 

• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der JA-Stimmen, 
Zahl der NEIN-Stimmen, Zahl der ENTHALTUNGEN, Zahl der 
ungültigen Stimmen) 

• die Art der Abstimmung 

• Satzungs- und Zweckänderungsanträge 

• Beschlüsse  

 

§ 6 

Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter 
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser 
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie Email-
Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) im Verein. 

(2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen 
er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur 
Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, 
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder [Name, 
Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.] an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der 
Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 
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(3) Im Zusammenhang mit seinem gewöhnlichen Zweck sowie sonstigen 
satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene 
Daten und Fotos seiner Mitglieder in Vereinspublikationen sowie ggf. auf seiner 
Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und 
Telemedien sowie elektronische Medien.  

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs 
unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermittlung und der Verein entfernt 
vorhandene Fotos von seiner Homepage und anderen Medien soweit möglich. 

(4) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form so weit an 
Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie 
deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme 
erfordern. 

Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine 
gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass 
Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung 
finden. 

(5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 
Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist 
dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. 
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

(6) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
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§ 7 

Schlussbestimmungen 

Diese Geschäfts- und Beitragsordnung wurde von den Vorstandsmitgliedern / Unter-
zeichner am 01.05.2022 beschlossen und am 01.05.2022 allen Vereinsmitgliedern zur 
Kenntnis gereicht. 

Sie tritt sofort und b.a.w. in Kraft.  

 

Ludwigsfelde, den 01.05.2022 

 


